
Die Berüchlichtigune des Religionsbekenntniſſes
bei der Bevölkerungsſtatiſtik.

eit mehr als hundert Jahren, ſo ange eine geordnete ſtaatliche atiſti
m Deutſchland gibt, war 65 in den größeren eu  en Bundesſtaaten

bei den allgemeinen Volkszählungen das Religionsbekenntnis der
Bevölkerung feſtzuſtellen. Auch auf die Eheſchließungen, Geburten Und
Sterbefälle Urde bei der weiteren Ausgeſtaltung der amtlichen eu  en
Statiſtik die Unterſcheidung nach der eligion ausgedehnt. In den andern
euro  en Staaten ging nicht ſo weit. Bei der Statiſtik der Be⸗
wegung der Bevölkerung wird nur in Ungarn m gleichem Umfang wie bei
uns das Religionsbekenntnis berückſichtigt; ſonſt nur m England bei den
Eheſchließungen und in der Schweiz bei den Eheſcheidungen. Für Deutſchland
lag N der ſtarken konfeſſionellen Miſchung der Bevölkerung ein rund, ieſe
Fe  e  9 weiter auszudehnen, als die übrigen Völker taten. ber grund⸗

beſtand bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts auch m den
meiſten andern europäiſchen Staaten die miliche atiſti auf der Feſtſtellung
des Religions bekenntniſſes. Ganz fehlte ieſelbe nUr V einigen konfeſſionell
vollſtändig einheitlichen Staaten, wie Spanien einerſeits und in kulturell
auf einer ieferen Ufe ehenden Staaten wie die Türkei und deren Vaſallen⸗
ſtaaten anderſeits. ine Anderung lat erſt ein, als in einigen romaniſchen
Ländern von freidenkeriſcher Seite eine n  E Agitation die ſtaat
iche Feſtſtellung des Religionsbekenntniſſes nifacht Urde. leſe Bewegung
hat dazu geführt, daß m Frankreich, Belgien und ortuga die Konfeſſions
zählungen, die dort früher (bis zum Ahre 1876 bzw 1846 und
ohne Schwierigkeit ſtatigefunden hatten, aufgegeben wurden. Die engliſche
Regierung er  * in dieſer rage nicht konſequent; in England und Schott⸗
and nden keine Konfeſſionszählungen ſtatt,‚ wohl aber in Irland, Kanada,
Südafrika, Indien und andern iedelländern

Für die Berechtigung der Konfeſſionszählungen ſpricht alſo chon die
Praxis der überwiegenden ehrza der Kulturſtaaten. Die Berückſichtigung
des Religionsbekenntniſſes m der Bevölkerungsſtatiſtik iſt aber auch aus
ö Zeit. 16
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inneren Gründen gerechtfertigt und wird bon berufenſten Fachleuten als ein
Erforderni der ſtatiſtiſchen Wiſſenſchaft anerkannt.

Aufgabe der Bevölkerungsſtatiſtik iſt nicht nur die Zahl der Be⸗
völkerung feſtzuſtellen, ondern auch die wichtigſten Momente die
Bevölkerung differenzieren Darum werden Geſchle er Familienſtand
Staatsangehörigkeit Mutterſprache, Bildungsgrad exru bei der Volks⸗
ählung feſtgeſtellt Nun iſt aber die eligion, dieſer wi

igſte Kulturfaktor,
zweifellos eime der allerbedeutſamſten Unterſcheidungsmerkmale Die An⸗
hänger der verſchiedenen Religionen ſchließen mehr oder minder

Organiſationen zuſammen, — — entſtehen ſoziale Gebilde, die für den
N bon großer Bedeutung ſind und M denen auch die ſoziologiſche
Forſchung nicht vorbeigehen kann. Ja die Denk⸗ und Handlungsweiſe
des Menſchen wird durch die eligion aufs tiefſte beeinflußt bis die
Einzelheiten des bürgerlichen Lebens hinein, Uund manche orgänge der
Bevölkerungsbewegung und insbeſondere manche moralſtatiſtiſche Erſchei
nungen würden für uns ohne Berückſichtigung des Religionsbekenntniſſes
vollſtändig unverſtändlich ſein Der ranzoſe Paul Meuriot hat das auf
der XIV Tagung des Internationalen Statiſtiſchen Nſtitu — Bei
le. aus der franzöfiſchen Vevölkerungsſtatiſtik erläutert Er ag eder
weiß, daß bei katholiſchen Bevölkerungen die Faſtenzeit eine Periode ber⸗
minderter Heiratshäufigkeit iſt Nun, ieſe Erſcheinung läßt ſich bei Be⸗
v  erungen konſtatieren, deren praktiſ eligiöſe Betätigung ganz
verſchiedenen rad erreicht Frankreich 0 N in der retagne und m

Burgund In dem m dem andern Landesteil iſt der Niedergang
der Heiratshäufigkeit ona März während der gleichen Beobachtungszeit

auffallend In den bretoniſchen Departements zuſammen
beträgt der monatliche Durchſchnitt der eiraten 8460 verringert
auf 1890 im März gegenüber 9480 Uund Februar und Ii
In Burgund beträgt der monatliche Durchſchnitt 1000 März ſinkt
auf weniger als 600 gegenüber 1110 IM Februar und 1414 ri .

Derartige Beiſpiele en gerade aus der eu  en Bevölkerungsſtatiſtik
und Moralſtatiſtik großer Zahl anführen, wie das 10 bei kon
feſſione ſo ſtark gemiſchten natürlich iſt Bei manchen dieſer Er⸗
ſcheinungen allerdings wenn man den Dingen durch Detailforſchung

XIVe 38 Sept 1913 Rap-Institut international de Statistique
ports
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auf den Grund geht der religiöſe oder konfeſſionelle Faktor gegenüber
andern aktoren den Hintergrun So bei der Kriminalſtatiſtik
gegenüber dem Einfluß des Berufes der ozialen ung und Stammes⸗
zugehörigkeit bei den unehelichen Geburten gegenüber dem Einfluß bon Ehe⸗
erſchwerungen, Agglomerationsverhältniſſen uſw Es gibt aber auch Er⸗
ſcheinungen auf dem Gebiete der Bevölkerungs⸗ und Moralſtatiſtik bei
denen der Einfluß der Religionszugehörigkeit zwar mit den Mitteln
der Statiſtik nicht poſitib nachweiſen läßt bei denen aber Ermangelung
anderer befriedigender Erklärungsverſuche Üüberragender Einfluß des
konfeſſionellen Faktors rade wahrſcheinlich iſt Das X „ O zu
bei den großen Unterſchieden, die hinſichtlich der ehelichen Fruchtbarkeit
der Selbſtmord⸗ und Eheſcheidungsfrequenz wiſchen dem katholiſchen,
evangeliſchen und jüdiſchen Volksteil m Deutſchland eſtehen Bei allen
dieſen noch ange nicht geklärten Erſcheinungen würden wir bor
unlösbaren Rätſeln ehen, wenn die Unterſcheidung der Bevölkerung nach
der eligion Unſerer amtlichen ati  1 m egfall käme

Die Einwendungen, die vbon freidenkeriſcher eite die Berück⸗
gung des Religionsbekenntniſſes eitens der ſtaatlichen Statiſtik rhoben
werden bedürfen kaum Widerlegung Man hat geſagt die eligion
ſei eine Privatangelegenheit Und die rage nach dem Religionsbekenntnis
ſei üher emne unberechtigte Einmiſchung des Staates die Privatangelegen⸗
heiten des einzelnen. Ganz abgeſehen avon, daß die eligion keineswegs

reine Privatangelegenheit iſt, könnte an mit derartigen Be⸗
gründung noch manche andere Fragen au  ießen, die ganz allgemein
bei amtlichen ſtatiſtiſchen Erhebungen geſtellt werden pflegen Familien⸗
ſpr Bildungsgrad und eru ſind zweifellos auch Privatangelegenheiten,
und doch rblickt niemand m der rage ana bei der Volkszählung

Auch mit der Ge⸗unberechtigten Eingriff m ſeine indibiduelle Sphäre
wiſſensfreiheit hat die ſtatiſtiſche Fe  E des Religionsbekenniniſſes ni

tun, da 10 nicht nach der nuneren Überzeugung oder der *  ung
religiöſer Verpflichtungen, ondern lediglich nach der äußeren Zugehörigkeit

einer religiöſen Gemeinſcha gefragt wird
nter den Vertretern der wiſſenſchaftlichen atiſti hat aher auch

über die Berechtigung und die Notwendigkeit der Berückſichtigung des
konfeſſionellen Faktors der Bevölkerungsſtatiſtik niemals eine einungs⸗
verſchiedenheit eſtanden So wurde auf dem VIII Internationalen
Statiſtiſchen Kongreß St Peiersburg mM ahre 1872 bon den dort
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anweſenden hervorragenden Statiſtikern das Religionsbekenntnis als
der obligatoriſchen Gegenſtände jeder allgemeinen Volkszählung hingeſtellt!
Auf der II Tagung des Internationalen Statiſtiſchen n  Itu ari
im ahre 1889 hat der franzöͤſi Statiſtiker Fournier de aix die Be⸗
ichtigung des Religionsbekenntniſſes eitens der ſtaatlichen Statiſtik
auf das nachdrücklichſte empfohlen? desgleichen auf der XILIV Tagung

Wien M ahre 1913 der Franzoſe Paul Meuriots Von eu  en
Statiſtikern ſei hier nur der Altmeiſter der eu  en wiſſenſchaftlichen
ati  1 G Mayr, enannt der ſeinem bekannten Werke 77

atiſti
und Geſellſchaftslehre“ **  HI ſagt Die Differenzierung der Bevoͤlkerung nach
dem Religionsbekenninis bietet Ein erhebliches ſozialwiſſenſchaftliches ntereſſe
Aus der Religionsgemeinſchaft erwachſen beſondere mit mehr oder minder
er Organiſation ausgeſtattete oziale Gebilde deren wiſſenſchaftliche
Erkenntni den ufgaben der ſoziologiſchen or gehört Für
die ſtatiſtiſche Forſchung bleibt auf dieſem Gebiete zweierlei tun Einmal
omm ＋2 darauf d die Maſſenerſcheinungen im beſondern ſozialen eben
der Religionsgeſellſchaft rfaſſen Ußerdem aber begründet die
Zugehörigkeit der einzelnen Indibiduen gegebenen Religionsgemein⸗
ſchaft eine bedeutungsvolle oziale Differenzierung der emente
der Be  erung, bei der ſtatiſtiſchen Unterſuchung der Be⸗
ſtandsmaſſe der Bevölkerung gewürdigt werden muß 70

Die vorhergehenden angeführten äußeren und inneren Gründe für
die Berückfichtigung des Religionsbekenntniſſes bei den ſtaatlichen ſtatiſtiſchen
Erhebungen aben die deutſche olksvertretung bewogen, der Reichs⸗
ver aſſung und dem erſonenſtandsgeſetz die Beibehaltung der
bisherigen konfeſſionsſtatiſtiſchen Fe  e  7 beſchließen Nach der
Urſprünglichen Faſſung des rtike 136 Abſatz der Reichsverfaſſung
konnte 65 zweifelha ſein, ob die For  rung der Konfeſſionsſtatiſtik
der Deutſchland bisher üblichen Form möglich ſein werde Es hieß
dort nämlich „Niemand iſt verpflichtet eine religiöſe Überzeugung
offenbaren f. Das konnte ſo aufgefaßt werden, als ob auch bei den Volks⸗
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zählungen Uund bei der ati  1der ewegung der Bevölkerung dieer⸗
ung zur Angabe des Religionsbekenntniſſes egfall kommen
me Deutung würde aber nicht dem Zweck entſprochen aben, der
den Geſetzgeber zur Aufnahme Beſtimmung veranlaßte Dieſer Zweck
iſt klar aus Uund 2 des denen die Unab⸗
hängigkeit der ſtaatsbürgerlichen und der Ulaſſung öffentlichen
Amtern bon dem religioͤſen Bekenntnis hervorgehoben wird Es ollte ver⸗

werden, daß bei Verleihung öffentlicher mter die Angehörigen irgend⸗
Religionsgemeinſchaft beborzugt oder benachteiligt würden, wie das

bisher 10 leider nur allzu oft vorgekommen iſt Dieſer Zweck ließ ſich Am

erſten dadurch erreichen, daß die Vr nach dem Religionsbekenntnis
aus den Perſonalangaben der Bewerber ganz ausgeſchaltet wurde, ſoweit
nicht wWie beim Lehramt 1  In konfeffionellen Schulen, die atur des mte
eme Usnahme erheiſchte Das und nur das war der Sinn des 136
ami aber nicht über die ſicht des Geſetzgeber hinaus dem 136
Abſatz le der wiſſenſchaftlichen orſchung hinderliche Deutung egeben
erden nne, würde auf eine nregung aus der Kommiſſion hin dem
oben angeführten Satze des 136 eine erläuternde Einſchränkung beigefügt
ſo daß jetzt der ſa ſeiner endgültigen Faſſung folgenden ortlau hat

Niemand iſt verpflichtet ſeine religiöſe Überzeugung zu offenbaren Die
ehörden aben nur ſo weit das Recht, nach der Zugehörigkeit einer Reli⸗
gionsgeſellſchaf fragen, als davon oder en abhängen oder eine
geſe angeordnete ſtatiſtiſ rhebung dies erfordert. .

Die Kenntnis dieſer Entſtehungsgeſchichte des 8 136 ſa der Reichs⸗
verfaſſung iſt deshalb bon utzen, weil daraus klar hervorgeht daß
die ausgeſprochene Abſicht des Geſetzgebers war, die For  rung der bisher
blichen konfeſſionsſtatiſtiſchen Erhebungen ſicherzuſtellen Das gilt ſowohl
für die Berückſichtigung des religiöſen Faktors bei der Statiſtik des Standes
der Bevölkerung wWie bei derjenigen der Bevbölkerungsbewegung ezügli
der ati der Bevölkerungsbewegung omm leſe ſicht aber auch zum
Ausdruck dem 8  8 82 des Perſonenſtandsgeſetzes bom 11 Juni 1920
Das eſe beſtimmt daß bei Beurkundungen bon Geburten Ehe  ießungen
und Sterbefällen eitens der Standesämter die Angaben über die eligion
der Eltern der Geborenen, der Verlobten Uund der Geſtorbenen Zukunft
Unterbleiben en Aber die Stande  eamten aben nach 822 jedem
Fall ſtatiſtiſche Zählzettel auszufüllen, wobei auch jedesma das Religions⸗
bekenntnis berückſichtigen iſt Was teſe Zählzettel einzelnen enthalten
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ollen, iſt weder im Geſetze noch in den Ausführungsbeſtimmungen
für das eich feſtgelegt Der entſprechende 3 der Ausführungsbeſtimmungen
für das eich gibt aber die folgenden allgemeinen Anweiſungen, denen
ſich die Einzelbeſtimmungen der Landeszentralbehörden aſſen en

„Die Standesbeamten aben ſtatiſtiſchen Zwecken bei Gelegenheit der
Beurkundung von eburten die eligion der Eltern, bei Eheſchließungen die
Religion der Verlobten, 3  — Sterbe  en die eligion der Verſtorbenen er⸗

fragen und WV˙i der von der Landeszentralbehörde zu beſtimmenden eiſe ver⸗
merken. Die Vermerke ſind derart einzurichten und aufzubewahren, daß den
Religionsgeſellſchaften, denen die Eltern oder die Verlobten angehören, oder der
Religionsgeſellſchaft, der der Verſtorbene zuletzt angehör hat, die Auskünfte TXteilt
werden können, die ſie nach . 822 des Geſetzes über die Beurkundung des
Perſonenſtandes und die Eheſchließung zu beanſpruchen aben Für die Ge⸗822

währung der Auskünfte darf bon den Religionsgeſellſchaften nur die Erſtattung
der baren Uslagen verlangt werden.“

teſe Beſtimmungen ind bon der allergrößten edeutung für die irchliche
Statiſtik und ami auch für die Seelſorge, der 10 die Ichliche ati  1

dienen berufen iſt Ohne die Mitwirkung der Standesämter und derFr rtlichen Statiſtiſchen Amter bei Feſtſtellung der einer Pfarrei gehörenden
Katholiken, der Ehe  ießungen, eburten und Sterbefälle von arr
angehörigen Ide ES V großen ſtädtiſchen, Induſtrie⸗ und Diaſporapfarreien
für die Pfarrämter ganz unmögli ſein, über den Beſtand der arr.
angehörigen und die Anderungen des eſtande durch Zuzüge Und Ab
wanderungen, durch Eheſchließungen, Geburten Und Sterbefälle erſchöͤpfende
Auskunft rhalten. C Ide uns gehen wie in den Vereinigten Staaten
in allen großen Stadt⸗ und Induſtriepfarreien gäbe zahlreiche Katholiken,
in ganz Deutſchland lellei Hunderttauſende, bon deren Exiſtenz den
Pfarrämtern ni ekannt wäre ſie würden Ehen ſchließen, Kinder zeugen
Uund aus dem eben cheiden, ohne daß die Pfarrämter avon ge⸗
wahr würden Das iſt der rund, weshalb m Nordamerika Iim letzten
Jahrhunder der IV mehr nhänger verloren ſind als m irgend⸗
einem andern ande der Erde, und teſe Gefahr drohte auch Uns, wenn
der 136 ſa der Reichsverfaſſung in ſeiner Urſprünglichen Formu⸗
ierung ohne einſchränkende Erläuterung Geſetz geworden wäre Wir en
aher die Verbeſſerung dieſer Beſtimmungen ankbar anerkennen und Uuns
bemühen, die E, die das eſe den eligionsgeſellſchaften verleiht, im
Intereſſe der Seelſorge auszunutzen. CS ſind aher auch in allen eu  en
iözeſen auf Grund eines Beſchluſſes der diesjährigen Fuldaer Biſchofs⸗
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konferenz olgende Anweiſungen über die Ver  ng zur Einholung
ſtandesamtlicher Auskünfte

Alle und Rektoratsämter ſind von nun ver  1  e die
ſtandesamtlichen Auskünfte regelmäßig einzuholen. In Städten mit mehreren
kat Pfarreien kann man den Stande  eamten nicht umuten, daß ſie
feſtſtellen, zu welcher der Pfarreien die Eltern des Neugeborenen, die ſtandes⸗
amtlich Getrauten oder der Verſtorbene gehören CEs ird deshalb mm
daß ſolchen Allen nicht die einzelnen Pfarr⸗ und Rektoratsämter die Aus⸗
künfte von den Standesämtern xrbitten, ondern eine vbon den Pfarrämtern
hierzu beauſtragte etwa der Herr Dechant em ereits beſtehende kirchliches
eldeam die Kartothekzentrale oder das örtliche Caritasſekretariat eſe
hat dann die Verteilung I  N die zuſtändigen Pfarr⸗ und Rektoratsämter ſofort
vorzunehmen In den Städten ſowie ausgedehnten Diaſporagemeinden ſind
die Auskünfte mindeſtens einmal In jeder Woche einzuholen, in länd⸗
en Gemeinden mindeſtens mona

Die Art der Einforderung der Auskünſte muß einheitlich ge und
zwar in der eiſe daß die Pfarr⸗ und Rektoratsämter bzw in rten mit
mehreren Pfarreien die mit der Einholung beauftragte von den Standes⸗
amtern der für das Landesamt beſtimmten
Zählzettel erbitten Der Standesbeamte muß jedo veranlaßt werden,
auf der Durchſchrift noch die Wohnung der Eltern des Neugeborenen
bzw der ſtandesamtlich Getrauten bzw des Verſtorbenen vermerken, da
ieſe aus den Eintragungen an ſich nicht iſt Ohne ohnungs⸗
angabe dare aber Zuſtellung an das zuſtändige Pfarr⸗ und Rektoratsamt
unmög

Wenn einen  — Pfarr⸗ und Rektoratsamt eine u  un zugeſtellt wird, für
die nicht zuſtändig iſt ſo iſt verpflichtet, die u  un unverzüglich
dem zuſtändigen oder Rektoratsamte überm  eln

Auf der vom Standesamt erhaltenen der Zählzettel iſt Unten
vermerken:

a bei eburten, ob das Kind katholiſch getauft wurde und wa
bei Ehe  ießungen, ob katholiſche Trauung ſtattfand und wann;

C) bei Sterbefällen ob katholiſch kir Beerdigung ſtatifand und ann

Totgeburten ſind nicht berückſichtigen
Die erſter Linie für die Seelſorge nutzbar machenden Uskünfte

ſind ſorgfältig ammeln, nach 0 des Jahres auszuz  en
und die Ergebniſſe in den ährlich auszufüllende ſtatiſtiſchen Zählbogen einzu⸗
tragen. Die Zählzettel ſind dann dem Zählbogen beizuſügen und mit dieſem
bis zum Februar eine jeden Jahres den echanten (Erzprieſter)

ſenden
Die Auskünfte der Polizei⸗ oder ſtädtiſchen Meldeämter über Umzüge, Zu⸗

und Wegzüge werden von dem veränderten erſonenſtandsgeſetz nicht er
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Das ſind außerordentlich zweckmäßige Beſtimmungen, die bon großem

Verſtändnis für die Bedeutung der Sache und für die praktiſche Durch⸗
ührung zeugen Wenn ieſe Vorſchriften gewiſſenha beobachtet werden,
dann werden die Pfarrämter auch in Zukunft unterri ſein über den
Beſtand der Pfarrangehörigen und über den Bevölkerungswech ſel innerhalb
der Pfarrei, 10 noch eſſer als bisher. 6  E3 handelt ſich In  N eine Sache,
die für die Zukunft der katholiſchen 1 In Deutſch land bon einſchneidender
Bedeutung iſt Die Pfarrgeiſtlichkeit, dbon deren Mitwirkung die Durch⸗
ührung VN erſter Linie bhängt, l1 alſo eine große Verantwo rtung.
er auch die Mitwirkung der katholiſchen Laienwelt iſt erforderlich. Die
katholiſchen Parlamentarier und Publiziſten en V eintreten, daß
die geſetzlichen Beſtimmungen aufrechterhalten leiben und durchge
werden. Andere ihrer V treuergebene Laien können der farrgeiſtlichkeit
bei Einholung der Auskünfte, Einrichtung bon kirchlichen Meldeämtern und
Kartothekzentralen ſehr exivolle Dienſte leiſten, namentlich in großen
ſtädtiſchen und Diaſporapfarreien. Das iſt eine Betätigung des Laien⸗
apoſtolates, die nicht wenig dazu eiträgt, Seelen, die onſt aus angel
V  — Verbindung mit ihrem zuſtändigen Seelſorger aufs gefährdet
werden, bor dem Untergang ewahren

Hermann 4 Kroſe
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